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Betreff: Landgericht Karlsruhe: Urteile zu PIP-Prozessen 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
im Fall der fehlerhaften Brustimplantate von PIP ergingen am Landgericht Karlsruhe nun zwei Urteile. 
Diese besagen, dass die behandelnden Ärzte nicht für die mangelnde Qualität der Implantate 
verantwortlich gemacht werden können. Zwei Frauen, denen 2007 in einer Karlsruher Klinik PIP-
Implantate eingesetzt worden waren, hatten Schadenersatz und Schmerzensgeld von ihrem Arzt 
gefordert. Das Gericht entschied in beiden Fällen, dass 2007 noch keine Anhaltspunkte gegeben 
waren, die Qualität von PIP in Zweifel zu ziehen. Wir haben dazu eine Pressemitteilung 
herausgegeben (siehe Anlage). 
 
Nähere Informationen zu den Urteilen finden Sie hier: 
 
• http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/recht/article/840511/brust-implantate-aerzte-

haften-nicht-pip.html 
• http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/recht/article/840495/alles-andere-absurd.html 
• http://www.juraforum.de/recht-gesetz/aerzte-haften-nicht-fuer-mangelhafte-pip-

brustimplantate-442243 
 
Eine Gruppe klinischer und methodischer Experten aus ganz Europa hat sich derweil 
zusammengeschlossen und gemeinsam eine Petition verfasst, die drei zentrale Forderungen zur 
Medizinproduktezulassung an die Brüsseler Kommission enthält. Die Forderungen decken sich 
weitestgehend mit denen der DGPRÄC – zuletzt formuliert im Rahmen des DGCh-Kongresses (siehe 
Anlage).  
 
Einen Artikel dazu finden Sie hier: http://www.taz.de/Debatte-Brustimplantate/!116158/ 
 
Die Petition hier: http://www.uni-wh.de/aktuelles/detailansicht/artikel/medizinprodukte-forschergruppe-
reicht-petition-zur-eu-richtlinie-ein-2 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Prof. Dr. Peter M. Vogt 
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